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An	den		

stellv.	Vorsitzenden	des	Innenausschusses	

des	Deutschen	Bundestages	

Prof.	Dr.	Lars	Castellucci,	MdB	

Platz	der	Republik	1	

10117	Berlin	

		

Halle,	den	24.	November	2022		

	

Sehr	geehrter	Prof.	Dr.	Castellucci,	

ich	übersende	Ihnen	hiermit	meine	

Schriftliche	Stellungnahme	

zur	Anhörung	im	Innenausschuss	des	Deutschen	Bundestages	am	28.11.2022		

zu	dem	folgenden	Beratungsgegenstand:	

Gesetzentwurf	der	Fraktionen	SPD,	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN	und	FDP	

Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Beschleunigung	der	Asylgerichtsverfahren	und	
Asylverfahren	

BT-Drucksache	20/4327		

I. Einführende Bemerkungen 

Gegenstand	der	Anhörung	ist	der	Entwurf	eines	Gesetzes,	bei	dem	–	wieder	einmal	–	die	

Beschleunigung	der	Entscheidungsprozesse	im	Bereich	der	Gewährung	von	Asyl	und	

internationalem	Schutz	im	Vordergrund	steht.	In	der	Sache	geht	es	zugleich	um	die	

Vereinheitlichung	der	Entscheidungspraxis	in	Bezug	die	Würdigung	von	Tatsachen	in	

den	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren	und	damit	um	eine	sehr	grundlegende	verfah-

rensrechtliche	Fragestellung,	die	große	Achtsamkeit	und	Gründlichkeit	des	Gesetzgebers	

verlangt.	Die	Begründung	des	Gesetzesentwurf	lässt	diese	an	mehreren	Stellen	nicht	

verrichtersa
Ausschussstempel_2
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erkennen.	Auf	die	seit	mehreren	Jahren	in	der	fachwissenschaftlichen	und	rechtspoliti-

schen	Debatte	vorgetragenen	Einwände	und	Gestaltungsalternativen	wird	nicht	vertie-

fend	eingegangen.	Die	zentrale	Frage	der	Ausstattung	mit	fachlich	hinreichend	qualifi-

ziertem	Personal	wird	nicht	thematisiert.		

Im	Folgenden	soll	deshalb	versucht	werden,	diese	Lücken	zu	schließen	und	zu	einigen	

Aspekten	alternative	Regelungsvorschläge	zu	skizzieren.	Zunächst	wird	kurz	auf	grund-

sätzliche	Aspekte	des	Beschleunigungstopos	eingegangen.	Sodann	wird	auf	den	Vor-

schlag	zur	einheitlichen	Beurteilung	von	Gefahrenlagen	in	Herkunfts-	und	Zielländern	

durch	das	Bundesverwaltungsgericht	eingegangen,	weil	es	sich	dabei	aus	Sicht	der	

Verfassers	um	eine	grundsätzliche	Neuerung	handelt	und	der	Vorschlag	in	vielen	Hin-

sicht	nicht	tauglich	ist,	das	angestrebte	Ziel	zu	erreichen.	Schließlich	wird	knapp	auf	

einige	weitere	Änderungsvorschläge	eingegangen.	Eine	umfassendere	Stellungnahme	zu	

allen	Aspekten	war	aus	Zeitgründen	nicht	möglich.	

II. Die grundlegenden Unterschiede zwischen Verfahrensbeschleunigungen im Aner-
kennungsverfahren und im Gerichtsverfahren 

Schon	im	Gesetzestitel	wird	das	Ziel	der	Verfahrensbeschleunigung	in	gleicher	Weise	auf	

das	Anerkennungsverfahren	und	das	Gerichtsverfahren	bezogen.	Was	auf	den	ersten	

Blick	hinsichtlich	des	Abschlusses	des	Entscheidungsprozesses	insgesamt	einleuchtet,	

erweist	sich	bei	genauer	Betrachtung	als	problematisch,	weil	die	Funktionen	und	die	

Rahmenbedingungen	beider	Verfahrensabschnitte	sich	grundlegend	unterscheiden.		

Zunächst	ist	zu	beachten,	dass	die	„Wartezeiten“	im	verwaltungsgerichtlichen	in	der	

Regel	in	der	Regel	länger	sind	als	im	Anerkennungsverfahren.	

Zudem	unterscheiden	sich	die	Stellung	und	die	Einbindung	der	Antragsteller	wesentlich,	

weil	die	Anhörung	im	Anerkennungsverfahren	zeitlich	und	formal	einen	deutlich	inten-

siveren	Charakter	aufweist	als	die	Abgabe	von	Stellungnahmen	im	verwaltungsgerichtli-

chen	Verfahren.		

Schließlich	kann	im	Antragsverfahren	eine	Entschleunigung	zur	Sicherung	von	Qualität	

und	Beachtung	von	Vulnerabilität	sachlich	und	rechtlich	geboten	sein	

Die	unionsrechtlichen	Vorgaben	sind	zur	Berücksichtigung	dieser	Vorgaben	hinreichend	

offen,	weil	danach	„dass	das	Prüfungsverfahren	unbeschadet	einer	angemessenen	und	
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vollständigen	Prüfung	so	rasch	wie	möglich	zum	Abschluss	gebracht	wird“	(Art.	31	

Abs.	2	RL	2103/32/EU)	und	geben	als	Regelfrist	einen	Zeitraum	von	sechs	Monaten	vor	

(Art.	31	Abs.	3	UAbs.	1	RL	2103/32/EU).	Dabei	sind	aber	die	Verfahrensgarantien	des	

Kapitels	II	zu	beachten	und	auch	aus	diesem	Grund	ist	eine	Verlängerung	der	Verfah-

rensdauer	um	bis	neun	Monate	möglich	(Art.	31	Abs.	3	UAbs.	3	RL	2103/32/EU).	

In	allen	Bereichen	dürfte	eine	wesentliche	Voraussetzung	für	eine	Beschleunigung	

zudem	vor	allem	die	Personalausstattung	und	die	Qualifikation	des	Personals	sein.	In	

quantitativer	Hinsicht	bleibt	die	Personalausstattung	sowohl	beim	Bundesamt	als	auch	

bei	den	Verwaltungsgerichten	hinter	den	aktuellen	Anforderungen	zurück.	In	fachlicher	

Hinsicht	hat	das	Bundesamt	umfangreiche	Anstrengungen	unternommen,	um	die	Quali-

fikation	der	Mitarbeiter:innen	zu	verbessern.	In	der	Verwaltungsgerichtsbarkeit	ist	es	

letztlich	dem	Zufall	überlassen,	wie	es	um	die	fachliche	Qualifikation	bestellt	ist,	da	es	

für	die	Richterschaft	zwar	Fortbildungsangebote,	aber	im	Unterschied	zu	den	meisten	

anderen	akademischen	Berufen	keine	formalisierten	Fortbildungsanforderungen	gibt.	

Die	Ziele	der	Vereinheitlichung	der	Entscheidungspraxis	und	der	Beschleunigung	müs-

sen	zudem	entkoppelt	werden,	da	es	zwischen	beiden	Aspekten	keinen	allgemeinen	

positiven	kausalen	Zusammenhang	gibt,	d.h.	die	der	Vereinheitlichung	dienenden	Re-

forminstrumente	können	unter	bestimmten	Umständen	sowohl	zu	Verfahrensverlänge-

rungen	als	auch	zu	Verkürzungen	führen,	ohne	dass	vorausschauend	absehbar	ist,	wel-

cher	Effekt	überwiegt.	Insofern	ist	es	auch	schwer	zu	prognostizieren,	ob	und	welche	

Beschleunigungseffekte	von	den	Neuregelungen	tatsächlich	ausgehen	werden.	

III. Der Vorschlag zur Vereinheitlichung der Beurteilung von Gefahrenlagen durch das 
Bundesverwaltungsgericht 

1. Grundidee und Funktionsweise des Reformvorschlags 

Der	Gesetzesentwurf	begründet	den	Reformbedarf	in	seinem	Allgemeinen	Teil	der	

Begründung	(S.	14)	zunächst	folgendermaßen:	

„Das	bestehende	Prozessrecht	im	Asylverfahren	befördert	eine	Uneinheitlichkeit	der	
Rechtsprechung,	die	zur	Rechtsunsicherheit	führt,	die	wiederum	mehr	Gerichtsverfahren	
sowie	eine	längere	Verfahrensdauer	zur	Folge	hat.	Durch	die	verstärkte	Befassung	des	
Bundesverwaltungsgerichts	mit	grundsätzlichen	Fragen	werden	die	Gerichte	der	unteren	
Instanzen	entlastet	und	verlässliche	Prüfungsmaßstäbe	für	das	Bundesamt	für	Migration	
und	Flüchtlinge	(Bundesamt	oder	BAMF)	geschaffen.“		
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Im	Besonderen	Teil	der	Begründung	(S.	42)	wird	sodann	weitergehend	ausgeführt:	

„Durch	die	Regelung	wird	die	Revisionsmöglichkeit	in	Asylsachen	vor	dem	Bundesverwal-
tungsgericht	über	Rechtsfragen	hinaus	auch	für	asyl-,	abschiebungs-	und	überstellungsre-
levante	Tatsachenfragen	erweitert.		

Bislang	ist	es	dem	Bundesverwaltungsgericht	durch	die	Bindung	an	die	Tatsachenwürdi-
gung	und	-feststellungen	der	Vorinstanz	untersagt,	eine	höchstrichterliche	Würdigung	von	
Tatsachenfragen	vorzunehmen.	Dies	ist	für	Asylklageverfahren	von	besonderer	Bedeu-
tung,	da	es	für	Asylverfahren	charakteristisch	ist,	dass	die	Entscheidung	von	der	Bewer-
tung	von	Auslandssachverhalten	abhängt,	die	regelmäßig	für	eine	größere	Zahl	von	Per-
sonen	relevant	ist.	Das	Fehlen	einer	höchstrichterlichen	Tatsachenwürdigungskompetenz	
führt	daher	besonders	im	Asylrecht	zu	einer	Uneinheitlichkeit	der	Rechtsprechung.	Dies	
trägt	zur	großen	Zahl	der	Klagen	in	Asylsachen	bei.	Die	Gesetzesänderung	soll	dem	entge-
genwirken.	Zudem	dient	die	Regelung	der	Vereinheitlichung	der	Rechtsprechung	in	Asyl-
sachen	und	schafft	Rechtsklarheit	für	das	Bundesamt	und	die	Gerichte	der	unteren	Instan-
zen,	was	zu	einer	Vereinfachung	und	Beschleunigung	der	Verfahren	und	damit	zu	einer	
Entlastung	der	Verwaltungsgerichtsbarkeit	führen	wird.		

Die	Erweiterung	der	Revisionsmöglichkeit	vor	dem	Bundesverwaltungsgericht	auf	asyl-,	
abschiebungs-	und	überstellungsrelevante	Tatsachenfragen	entbindet	die	Behörden	und	
die	Gerichte	nicht	von	ihrer	Pflicht	zur	Einzelfallprüfung	und	tagesaktuellen	Erfassung	und	
Bewertung	der	Tatsachengrundlagen,	sodass	weiterhin	keine	Pauschalisierungen	hinsicht-
lich	der	Frage	der	Schutzberechtigung	von	Asylantragstellenden	zulässig	sind.	Die	Ent-
scheidungen	des	Bundesverwaltungsgerichts	werden	jedoch	dem	Bundesamt	und	den	Ge-
richten	der	unteren	Instanzen	als	Orientierungspunkte	dienen	und	für	diese	verlässliche	
Prüfungsmaßstäbe	schaffen.“		

Zur	Umsetzung	wird	folgende	Neuregelung	vorgeschlagen:		

„(8)	Gegen	das	Urteil	des	Oberverwaltungsgerichts	steht	den	Beteiligten	die	Revision	an	das	
Bundesverwaltungsgericht	abweichend	von	§	132	Absatz	1	und	§	137	Absatz	1	der	Verwal-
tungsgerichtsordnung	auch	zu,	wenn	das	Oberverwaltungsgericht		

1. in	der	Beurteilung	der	allgemeinen	asyl-,	abschiebungs-	oder	überstellungsrelevan-
ten	Lage	in	einem	Herkunfts-	oder	Zielstaat	von	deren	Beurteilung	durch	ein	anderes	
Oberverwaltungsgericht	oder	durch	das	Bundesverwaltungsgericht	abweicht	und		

2. die	Revision	deswegen	zugelassen	hat.		

Eine	Nichtzulassungsbeschwerde	kann	auf	diesen	Zulassungsgrund	nicht	gestützt	werden.	
Die	Revision	ist	beschränkt	auf	die	Beurteilung	der	allgemeinen	asyl-,	abschiebungs-	oder	
überstellungsrelevanten	Lage	in	einem	Herkunfts-	oder	Zielstaat.	In	dem	hierfür	erforderli-
chen	Umfang	ist	das	Bundesverwaltungsgericht	abweichend	von	§	137	Absatz	2	der	Verwal-
tungsgerichtsordnung	nicht	an	die	in	dem	angefochtenen	Urteil	getroffenen	tatsächlichen	
Feststellungen	gebunden.	Das	Bundesverwaltungsgericht	berücksichtigt	für	die	Beurteilung	
der	allgemeinen	Lage	diejenigen	herkunfts-	oder	zielstaatsbezogenen	Erkenntnisse,	die	von	
den	in	Satz	1	Nummer	1	genannten	Gerichten	verwertet	worden	sind,	die	ihm	zum	Zeitpunkt	
seiner	mündlichen	Verhandlung	oder	Entscheidung	(§	77	Absatz	1)	von	den	Beteiligten	vor-
gelegt	oder	die	von	ihm	beigezogen	oder	erhoben	worden	sind.	Die	Anschlussrevision	ist	
ausgeschlossen.“		
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2. Grundsätzliche Einwände 

Der	Gesetzesentwurf	erweckt	den	Eindruck	führt	die	Uneinheitlichkeit	der	Rechtspre-

chung	und	eine	damit	verbundene	Zunahme	von	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren	

alleine	und	pauschal	auf	das	Fehlen	einer	verbindlichen	Tatsachenentscheidung	durch	

das	Bundesverwaltungsgericht	zurück.	Das	ist	eine	Annahme,	die	näher	begründet	

werden	müsste.	Dabei	müsste	u.a.	genauer	geprüft	werden,	inwiefern	sich	die	divergie-

renden	Entscheidungen	vor	allem	von	Oberverwaltungsgerichten	auf	die	gleichen	Zeit-

räume	und	Problemlagen	beziehen,	da	sich	diese	bekannt	immer	wieder	ändern.		

Vor	allem	fehlt	in	dieser	Begründung	wie	auch	im	Lösungsvorschlag	die	Auseinander-

setzung	mit	dem	zentralen	Grund	für	die	Kritik	am	bestehenden	Modell	der	Gefahrenbe-

urteilung	durch	das	Bundesamt	und	die	Gerichte:	die	fehlende	Transparenz	und	metho-

dische	Qualitätssicherung	der	Beurteilung	der	Gefahrenlagen.		

Für	die	Betroffenen	und	ihre	Rechtsbeistände	ist	es	bereits	nicht	nachvollziehbar,	auf	

welche	Informationsgrundlage	und	Bewertungsmethodik	die	Länderleitsätze	des	Bun-

desamtes	zustande	kommen.	Es	ist	nicht	nachprüfbar,	welche	Quellen	genutzt	werden	

und	mit	welchen	Methoden	Bewertungen	vorgenommen	werden.		

Das	gleiche	gilt	für	die	Verwaltungsgerichte	und	Oberverwaltungsgerichte,	die	insoweit	

auch	rein	formal	keine	Rechenschaft	schulden.	Allerdings	haben	einige	Verwaltungsge-

richte	und	Oberverwaltungsgerichte	vor	dem	Hintergrund	der	besonderen	fachlichen	

Anforderungen	an	die	Beurteilung	von	Gefahrenlagen	besondere	Stellen	mit	entspre-

chend	qualifiziertem	Personal	eingerichtet,	um	dieser	Herausforderungen	besser	ge-

recht	zu	werden.	Darin	kommt	eine	zutreffende	Einschätzung	der	begrenzten	Leistungs-

fähigkeit	des	rein	juristisch	ausgebildeten	Gerichtspersonals	zum	Ausdruck,	das	in	

diesem	Bereich	auf	die	ergänzende	Perspektive	anderen	fachwissenschaftlicher	Qualifi-

kationen	angewiesen	ist.	Diese	sollte	im	Asylrechtsverfahren	nicht	nur	im	Einzelfall	

durch	die	Hinzuziehung	von	Sachverständigen	genutzt,	sondern	institutionalisiert	für	

die	Gerichtsbarkeit	insgesamt	bereitgestellt	werden.		

Insoweit	verweise	ich	auf	meinen	Vorschlag1	für	die	Einrichtung	einer	unabhängigen	

Fachstelle	beim	Bundesverwaltungsgericht,	die	sich	mit	entsprechendem	Fachpersonal	

                                                        
1  Kluth, ZAR 2019, 426 ff. als Anhang dieser Stellungnahme beigefügt.  
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dauerhaft	dieser	Aufgabe	widmet	und	bereits	für	die	Verfahren	des	Bundesamtes	und	

der	Verwaltungsgerichte	ein	transparent	ermittelte	Lageeinschätzung	zur	Verfügung	

stellt.		

Zu	kritisieren	ist	vor	diesem	Hintergrund,	dass	es	nicht	ausreicht,	eine	formale	Einheit-

lichkeit	herzustellen,	ohne	die	Grundlagen	für	die	Qualität	und	Transparenz	der	Ent-

scheidungsfindung	zu	gewährleisten.		

Der	Gesetzesentwurf	schweigt	dazu	und	bleibt	damit	auch	deutlich	hinter	der	Praxis	u.a.	

der	Oberverwaltungsgerichte	zurück,	die	schon	lange	erkannt	haben,	dass	diese	Aufgabe	

nicht	den	einzelnen	Spruchkörpern	überlassen	bleiben	sollte.	

Nur	erwähnt	werden	soll	in	diesem	Zusammenhang,	dass	die	Verantwortung	jedes	

Richters	für	die	Einzelfallentscheidung	durch	die	Länderleitentscheidungen	nicht	aufge-

hoben	werden	kann	und	soll.2		

3. Inkonsistenzen des Regelungsvorschlags 

Hinzuweisen	ist	auch	auf	die	Problematik	der	inhaltlichen	Reichweite	einer	möglichen	

Bindungswirkung	der	Entscheidungen.	Da	es	sich	nicht	um	die	Klärung	einer	Rechtsfra-

ge	handelt,	besteht	in	zukünftigen	verwaltungsgerichtlichen	Verfahren	jederzeit	die	

Möglichkeit,	auf	eine	veränderte	Tatsachenlage	Bezug	zu	nehmen.	Dabei	sind	die	Gerich-

te	auch	verpflichtet	zumindest	zu	prüfen,	ob	eine	solche	maßgebliche	Veränderung	

eingetreten	ist.	Es	könnte	und	müsste	dann	wieder	im	Rechtsmittelverfahren	geklärt	

werden,	ob	dies	der	Fall	ist	und	somit	eine	abweichende	Würdigung	durch	das	Tatsa-

chengericht	zulässig	bzw.	geboten	war.	Dahinter	steht	der	rechtliche	Befund,	dass	im	

deutschen	Prozessrecht	jenseits	des	§	31	BVerfGG	keine	Möglichkeit	gibt,	Instanzgerich-

te	zwingend	zur	Beachtung	höchstrichterlicher	Rechtsprechung	zu	verpflichten.	

Vor	diesem	Hintergrund	ist	auch	die	Reichweite	eines	Entlastungs-	und	Vereinheitli-

chungseffektes	schwer	zu	prognostizieren.	

                                                        
2  Dazu auch Feneberg/Pettersson, Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung der 
Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren, verfassungsblog v, 2.11.2022, die einen „bottum-up-Prozess“ bevor-
zugen.  
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4. Mitberücksichtigung der Pflichten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

Auch	wenn	es	den	Horizont	dieses	Gesetzgebungsverfahrens	und	dieses	Ausschusses	

überschreitet	erlaube	ich	mir	darauf	hinzuweisen,	dass	sich	die	Notwendigkeit	einer	

solchen	Fachstelle	inzwischen	auch	aus	einem	anderen	Grund	rechtfertigen	lässt.	Druch	

das	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz,	das	zum	1.1.2023	in	Kraft	treten	wird,	sind	

inzwischen	auch	Unternehmen	für	ihre	gesetzlich	verpflichtende	Berichterstattung	

sowie	die	Wahrung	neuer	Sorgfaltspflichten	in	der	Lieferkette	auf	zuverlässige	Informa-

tionen	zur	Menschenrechtslage	in	Drittstaaten	angewiesen.	Dabei	sind	fachlich	und	

methodisch	die	gleichen	Anforderungen	zu	stellen	wie	im	vorliegenden	Zusammenhang.		

Der	Gesetzgeber	überlässt	erstaunlicherweise	die	Informationsgewinnung	und	die	

Lagebeurteilung	den	Unternehmen	und	in	der	Praxis	den	von	ihnen	beauftragten	Bera-

tungsfirmen.	Das	erscheint	in	mehrfacher	Hinsicht	problematisch	und	spricht	dafür,	

auch	diese	Aufgabe	einer	staatlichen	Fachstelle	zu	überantworten.	

IV. Stellungnahme zu weiteren Einzelfragen 

1. Die Neugestaltung der unabhängigen Asylverfahrensberatung (§ 12a AsylG) 

Die	Neugestaltung	der	unabhängigen	Asylverfahrensberatung	wird	der	Intention	ent-

sprechenden	Vorgabe	aus	der	Asylverfahrensrichtlinie	besser	gerecht.		

Da	der	Staat	die	Bereitstellung	einer	solchen	Beratung	nur	fördern,	aber	nicht	erzwingen	

kann,	wird	es	in	der	Sache	bei	einem	subsidiären	Einzelberatungsangebot	durch	das	

Bundesamt	bleiben	müssen,	soweit	an	einzelnen	Orten	ein	zivilgesellschaftliches	Bera-

tungsangebot	nicht	oder	nicht	in	ausreichendem	Umfang	besteht.		

Zu	begrüßen	ist	auch	die	in	Absatz	3	vorgesehene	Rechtsgrundlage	für	die	Datenüber-

mittlung	in	Bezug	auf	besondere	Bedürfnisse	vulnerabler	Antragsteller:innen.		

Die	Regelung	sollte	aber	nicht	darüber	hinwegtäuschen,	dass	die	gesetzlichen	Regelung	

zur	Gewährleistung	der	Ermittlung	von	besonderen	Bedürfnissen	im	Aufnahmeverfah-

ren	durch	die	dafür	zuständigen	Länder	nach	wie	vor	unzureichend	sind.		
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2. Neuregelung der Widerrufs- und Rücknahmeregelung und Verzicht auf die Regelüber-
prüfung 

Die	vorgeschlagene	Neuregelung	bewegt	sich	im	Rahmen	der	Vorgaben	der	Asylverfah-

rensrichtlinie	und	begegnet	insoweit	keinen	rechtlichen	Bedenken.		

Da	in	der	Vergangenheit	durch	die	verpflichtende	Regelüberprüfung	erhebliche	Perso-

nalressourcen	gebunden	wurden,	kann	auf	diesem	Weg	auch	eine	spürbare	Entlastung	

des	Bundesamtes	bewirkt	und	indirekt	ein	Beitrag	zur	Verfahrensbeschleunigung	geleis-

tet	werden,	indem	mehr	Personal	für	die	Antragserstbearbeitung	zur	Verfügung	steht.	

Überlegt	werden	sollte	aber,	ob	das	Ermessen	für	die	Vornahme	einer	erneuten	Über-

prüfung	mit	Blick	auf	einen	möglichen	Widerruf	nicht	genauer	determiniert	werden	

könnte.	Hier	könnte	etwa	an	neue	Lagebeurteilungen	durch	eine	Fachstelle,	soweit	diese	

eingerichtet	wird,	oder	eine	Länderleitentscheidung	des	Bundesverwaltungsgerichts	

angeknüpft	werden.	

V. Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen 

Der	größere	Teil	der	vorgeschlagenen	Neuregelungen	begegnet	keinen	grundlegenden	

rechtlichen	Bedenken.	Die	wesentliche	verfahrensbeschleunigende	Wirkung	dürfte	vom	

Wegfall	der	Regelüberprüfung	zum	Zweck	des	Widerrufs	von	Anerkennungen	ausgehen,	

da	dadurch	Personalkapazitäten	freigesetzt	werden	können.		

Daran	wird	zugleich	deutlich,	dass	die	weitergehenden	Zielsetzungen	zur	Verfahrensbe-

schleunigung	eher	skeptisch	zu	beurteilen	sind.	

Das	gilt	insbesondere	für	die	vorgeschlagene	Einführungen	einer	„Tatsachenrevision“	

zum	Bundesverwaltungsgericht,	die	nach	der	Überzeugung	des	Verfassers	inhaltlich	und	

systematisch	falsch	ansetzt	und	im	Gesetz	die	personellen	und	fachlichen	Anforderun-

gen	an	die	Erfüllung	einer	solchen	Aufgabe	ausgeblendet	werden.		

Sinnvoller	wäre	es	deshalb,	stattdessen	eine	personell	ausreichend	ausgestattete	Fach-

stelle	beim	Bundesverwaltungsgericht	zu	errichtet,	die	die	Aufgabe	der	Einschätzung	

der	Gefahrenlage	in	relevanten	Drittstaaten	als	Daueraufgabe	wahrnimmt.	Diese	Stelle	

könnte	überdies	für	die	Umsetzung	von	Aufgaben	aus	dem	Lieferkettensorgfalts-

pflichtengesetz	eingesetzt	werden,	soweit	auch	dort	die	Einschätzung	der	Menschen-

rechtslage	in	Drittstaaten	relevant	ist.		
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Die	Ausblendung	der	Anforderungen	an	die	Qualität	und	Transparenz	der	Beurteilung	

von	Gefahrenlagen	in	Drittstaaten	durch	den	Gesetzesentwurf	stellt	eine	Mangel	dar,	der	

dringend	behoben	werden	muss,	damit	sich	das	Gesetz	den	eigentlichen	Problemen	und	

Ursachen	der	geringen	Akzeptanz	von	Entscheidungen	des	Bundesamtes	und	der	Ver-

waltungsgerichte	nicht	verschließt.		

	

Prof.	Dr.	Winfried	Kluth	










